
Informationen und Spielregeln für die Kindersportschule „WoKiSS“ 

 

Liebe Eltern, liebe WoKiSS Kinder, 
hier findet ihr einige wichtige Informationen für euren KiSS-Start.  
 

1. Zweck der KiSS und Teilnahmeberechtigung 
Der TSV Wolfschlugen e. V. betreibt seit September 2022 unter dem Namen „WoKiSS“ 
eine Kindersportschule, welche (nach Anmeldung) allen Mitgliedern des Vereins im Alter 
zwischen 3 und 10 Jahren offensteht. Eine Mitgliedschaft im TSV Wolfschlugen e.V. ist 
demnach Voraussetzung für die Teilnahme an den KiSS-Stunden. 
Die KiSS ist ein vom schwäbischen Turnerbund entwickeltes und geschütztes 
Markenzeichen für qualitativ hochwertige und verlässliche Sport- und 
Bewegungsangebote für Kinder im Verein.  
 
 

2. Anmeldung  
Der Eintritt in die Kindersportschule ist jederzeit möglich, sofern Kapazitäten verfügbar 
sind. Sind aktuell keine freien Plätze vorhanden, kann das Kind auf die Warteliste 
aufgenommen werden.  
Es besteht die Möglichkeit zweimal zum Schnuppern vorbeizukommen.  
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das vorgesehene digitale Anmeldeformular 
„Yolawo“ auf der Homepage.  
 
 

3. Unterricht, Unterrichtsausfall und Ferienregelung 
Die Unterrichtsgruppen sind nach Alter bzw. Klassenstufen eingeteilt und bestehen aus 
maximal 15 Kindern. Die Aufsichtspflicht besteht nur während der Unterrichtszeit. Eine 
Sicherstellung der Aufsichtspflicht in den Umkleiden oder sanitären Einrichtungen ist nicht 
möglich. Während des Unterrichts sind die Kinder versichert.  
Bei Verhinderung der Lehrkraft (Krankheit, Fortbildungen, etc.) werden die Eltern 
informiert und es wird versucht den Unterricht durch eine Vertretung fortzusetzen. Ist 
dies nicht möglich, so fällt der Unterricht ersatzlos aus. Die kurzfristige Dienstunfähigkeit 
der Lehrkraft oder vom Schüler verursachte Unterrichtsausfälle begründen keinen 
Anspruch auf Rückerstattung der Zusatzbeiträge.  
Während der Schulferien und an Feiertagen findet kein regulärer KiSS Unterricht statt.  
 
 

4. Zusatzbeiträge KiSS 
Für die Teilnahme an den Stunden der Kindersportschule sind neben dem jährlichen 
Mitgliedsbeitrag des TSV Wolfschlugen e.V.  zudem monatliche Zusatzbeiträge für die 
Kinder verpflichtend.  
 
Reguläre KiSS: 
3-4 Jahre:   
20 € pro Monat (1x die Woche 45 Minuten) 
 
4-5 Jahre: 
20 € pro Monat (1x die Woche 45 Minuten) 



 
5-6 Jahre:   
20 € pro Monat (1x die Woche ca. 60 Minuten) 
 
1./2. Klasse:   
20 € pro Monat (1x die Woche ca. 60 Minuten) 
28 € pro Monat (2x die Woche ca. 60 Minuten in Kombi mit Turnen/Parkour Kurs) 
 
3./4. Klasse 
20 € pro Monat (1x die Woche ca. 60 Minuten) 
28 € pro Monat (2x die Woche ca. 60 Minuten in Kombi mit Turnen/Parkour Kurs) 
 
Spezifische KiSS: 
Turnen/Parkour (1.-4. Klasse): 
20 € pro Monat (1x die Woche ca. 60 Minuten) 
28 € pro Monat (2x die Woche ca. 60 Minuten in Kombi mit regulärer KiSS oder anderem 
Turnen/Parkour Kurs)  
 
Änderungen behält sich die KiSS Leitung jederzeit vor. 
Geschwister bekommen einen Rabatt von 3 € für das zweite und 5 € für das dritte Kind.  
Der KiSS Zusatzbeitrag wird per Lastschrift vom Konto der Eltern eingezogen. 
In den Ferien wird der volle Betrag abgebucht, da dieser für das gesamte Jahr kalkuliert 
ist.   
 
 

5. Verhaltensregeln 
Den Anweisungen der Lehrkräfte ist Folge zu leisten. 
Bitte pünktlich zu den Stunden erscheinen und vor der Hallentür (Flur) warten, bis die 
zuständige Lehrkraft die Kinder hereinholt.  
Für die Sportstunden benötigen die Kinder Sportkleidung, Sportschuhe und etwas zu 
trinken (keine Glasflasche). 
Die Eltern haben den Halleninnenraum zu verlassen (Ausnahme Eingewöhnungsphase bei 
den 3-4 bzw. 4-5 Jährigen). Der Aufenthalt der Eltern auf der Tribüne ist erlaubt, Ziel ist es 
jedoch, dass die Kinder allein in der Halle bleiben, und konzentriert an den Kursen 
teilnehmen können.  
 
 

6. Kündigung der WoKiSS 
Die schriftliche Kündigung der WoKiSS ist nur mit einer 4 Wochenfrist zum Quartal (31.03, 
30.06, 30.9 und 31.12) möglich. 
Ein Sonderkündigungsrecht besteht bei Umzug von mehr als 20 km vom alten Wohnort. 
Auch bei einer vom Arzt bestätigten Krankheit greift das Sonderkündigungsrecht.  
 
 

7. Veröffentlichungen 
Die Bilderveröffentlichung von teilnehmenden Kindern erfolgt nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung auf dem WoKiSS-Anmeldeformular. Die Zustimmung gilt bis zum 
ausdrücklichen Widerruf, welcher jederzeit möglich ist.   


